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Ein Finanzintermediär ist im Sinne der Geldwäschereiverordnung in der Schweiz oder von der 

Schweiz aus tätig, wenn er seinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz hat, in der Schweiz über eine 

faktische Zweigniederlassung verfügt oder in der Schweiz Personen beschäftigt, die ihm helfen, Fi-

nanzintermediationsgeschäfte auszuführen 

 


